
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 66 GBG 1955
 GBG 1955 - Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.06.2024

1. (1)Wer behauptet, daß eine Einverleibung in Folge einer strafgesetzlich verbotenen Handlung erwirkt worden sei,

kann, um die im § 61 bezeichnete Rechtswirkung gegen spätere Eintragungen zu begründen, bei dem

Grundbuchsgericht unter Beibringung der Bestätigung der zuständigen Behörde, daß die Strafanzeige bei ihr

erstattet worden ist, die Anmerkung ansuchen, daß die Einverleibung streitig sei.

2. (2)Soll jedoch durch die Streitanmerkung die Wirkung begründet werden, daß der Anspruch auf die

Ungültigerklärung einer Einverleibung auch gegen dritte Personen, die bücherliche Rechte noch vor der

Streitanmerkung im guten Glauben darauf erworben haben, gewahrt werde, so muß das Gesuch um die

Streitanmerkung bei dem Grundbuchsgericht innerhalb der Frist eingebracht werden, die der Partei zum Rekurs

gegen die Bewilligung der Einverleibung zukäme.
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